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I. Einführung: Historische Entwicklung 
von Verwaltungsakt und Rechtsnorm

In den siebziger Jahren gab es in Deutschland erhebliche Auseinandersetzungen um die Einordnung von 
Verkehrszeichen. Der bayerische Verwaltungsgerichtshof wollte seinerzeit die in der deutschen Straßen-
verkehrsordnung*1 vorgesehenen und auf dieser Grundlage erlassenen Straßenverkehrszeichen als Rechts-
verordnungen behandeln, was zur Folge gehabt hätte, dass eine Anfechtungsklage vor dem Verwaltungsge-
richt nach § 42 Abs. 1 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) gegen Verkehrszeichen nicht zulässig gewesen 
wäre. Das Bundesverwaltungsgericht entschied anders und ordnete die Verkehrszeichen als Verwaltungs-
akte in Form von Allgemeinverfügungen (§ 35 Satz 2 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)) ein mit der 
Folge, dass Verkehrszeichen in Deutschland heute von allen Verkehrsteilnehmern mit der Anfechtungs-
klage angefochten werden können.*2 

Im Übrigen ist es um die Allgemeinverfügung in Deutschland eher still geblieben; es gibt aus neuerer 
Zeit*3 vergleichsweise wenige wissenschaftliche Abhandlungen, die sich mit den Problemen der Allgemein-
verfügung befassen.*4 In der Praxis macht die Abgrenzung von Allgemeinverfügung und Rechtsverordnung 
in Deutschland nur in wenigen speziellen Fallgestaltungen Schwierigkeiten.*5 Dies liegt vor allem an den 

1 Straßenverkehrsordnung (StVG) in der Fassung vom (i.d.F.v.) 6.3.2013. – Bundesgesetzblatt (BGBl.) I. 367, als Rechts-
verordnung erlassen auf der Grundlage von § 6 StVG.

2 Einzelheiten zur Anfechtbarkeit und den zu beachtenden Fristen bei F. O. Kopp, U. Ramsauer. Verwaltungsverfahrensgesetz: 
VwVfG. Kommentar. 14. Aufl . München: Beck 2013, §  35 Rdn. 173 ff.

3 Von den älteren Veröffentlichungen sind erwähnenswert D. Volkmar. Allgemeiner Rechtssatz und Einzelakt. Berlin: Duncker 
& Humblot 1962, S. 203; U. Triebel. Probleme der Begriffsbestimmung. Kiel: Univ. Diss. 1978, S. 10; C. Schäfer. Benutzung-
sregelung gemeindlicher Einrichtungen auf der Grundlage des § 35 S. 2 3. Alt. VwVfG. Frankfurt a. Main: Lang 1986; T. Jaag. 
Abgrenzung zwischen Rechtssatz und Einzelakt. Zürich: Schulthess 1985.

4 H.-W. Laubinger. Das „Endiviensalat-Urteil” – eine Fehlentscheidung? Zum Begriff der Allgemeinverfügung und Rechtsver-
ordnung. – Verwaltungsblätter für Baden-Württemberg (VBlBW) 1987, S. 361; K. Obermayer. Das Dilemma der Regelung des 
Einzelfalls nach dem VwVfG. – Neue Juristische Wochenschrift (NJW) 1980, S. 2386; F. Schoch. Die Allgemeinverfügung 
(§ 35 Satz 2 VwVfG). – Juristische Ausbildung (Jura) 2012, S. 26; S. Wandschneider. Die Allgemeinverfügung in Rechts-
dogmatik und Rechtspraxis. Frankfurt a. Main: Lang 2009. 

5 Vgl. etwa die – wegen Aufhebung der Bestimmungen inzwischen erledigten – Streitigkeiten um die Einordnung des. Smog-
Alarms, der Bekanntmachung der austauscharmen Wetterlage nach § 40 Abs. 1 Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwel-
teinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (BImSchG) a.F. oder um 
die Einordnung der Bekanntgabe der Unterschreitung der Mehrwegquote nach § 9 Abs. 2 Satz 2 Verpackungsverordnung 
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im deutschen Verfassungsrecht entwickelten klaren formalen Konturen des Begriffs der Rechtsverordnung 
(s. unten IV.); die Konturen der Allgemeinverfügung sind demgegenüber trotz ihrer Legaldefi nition in den 
Verwaltungsverfahrensgesetzen (§ 35 VwVfG und entsprechende Länderregelungen) und mancher Bemü-
hungen in der Wissenschaft nach wie vor verwaschen.

Intensivere Diskussionen um die Abgrenzung von Rechtsverordnungen auf der einen und Allgemein-
verfügungen auf der anderen Seite wurden in Deutschland im ausgehenden 19. Jahrhundert geführt, in der 
Zeit also, in der die Fundamente des modernen Verwaltungsrechts gelegt wurden. Sie waren seinerzeit Teil 
der auch aus machtpolitischen Gründen kontrovers geführten Diskussion um den Gesetzesbegriff.*6 Aus 
dieser Zeit stammt auch der von Richard Thoma*7 geprägte Begriff der Allgemeinverfügung. Es erscheint 
deshalb sinnvoll, zu Beginn der Überlegungen einen Blick auf die historische Entwicklung der Problematik 
zu werfen. 

1. Ausgangspunkte: Abstrakt-generelle Normen 
und individuell-konkrete Verfügungen

Im ausgehenden 19. Jahrhundert bestand die Notwendigkeit, zwischen dem Gesetzesbegriff auf der einen 
und dem Begriff der Verwaltungsverfügung auf der anderen Seite eine begriffl ich-systematische Unter-
scheidung zu treffen. Der Erlass förmlicher Gesetze war nach den Verfassungen des 19. Jahrhunderts den 
Parlamenten vorbehalten, während alle anderen Formen hoheitlichen Handels der Exekutive und damit 
den herrschenden Fürsten vorbehalten blieben. Da das Parlamentsgesetz auf abstrakt-generelle Eingriffe in 
Freiheit und Eigentum beschränkt, bedeutete dies zugleich auch eine Begrenzung seiner Macht gegenüber 
der Exekutive, die nur bei Eingriffen in Freiheit und Eigentum*8 der Ermächtigung durch ein Parlaments-
gesetz bedurfte,*9 im übrigen durch Verwaltungsverfügungen gleichsam autonom konnte, soweit sie damit 
nicht gegen die Bestimmungen von Parlamentsgesetzen verstieß.*10 Diese Abgrenzung entspricht der klas-
sischen Gewaltenteilung: Die Legislative erlässt abstrakt-generelle Rechtsnormen, die Exekutive vollzieht 
diese mit individuell-konkreten Einzelakten entsprechend den gesetzlichen Vorgaben. In der Realität legis-
lativen und exekutiven Handelns wurde diese klare begriffl iche Trennung nicht durchgehalten. Es bildeten 
sich verschiedene Mischformen. Das materielle Gesetz galt (und gilt noch heute) freilich nach wie vor als 
Inbegriff einer abstrakt-generellen Regelung, also als Regelung für eine unbestimmte Zahl von Personen 
und zugleich eine unbestimmte Anzahl von Fallgestaltungen. Der Verwaltungsakt dagegen galt (und gilt 
noch heute) als das klassische Instrument zur Umsetzung der der gesetzlichen Vorgaben im Einzelfall und 
damit als eine auf individuelle und zugleich konkrete Einzelfälle beschränkte Handlungsform.*11 Ein indi-
vidueller Einzelfall liegt vor, wenn einzelne Personen verpfl ichtet werden, ein konkreter Einzelfall liegt vor, 
wenn die Verpfl ichtung sich auf bestimmte einzelne Anlässe bezieht. 

Beispiele: Abstrakt-generell ist die Regelung in den Landesbauordnungen, wonach, wer eine 
bauliche Anlage errichten will, der Genehmigung durch die zuständige Behörde bedarf und einen 
Anspruch auf die Baugenehmigung hat, wenn sein Vorhaben allen einschlägigen Vorschriften ent-
spricht. Individuell-konkret ist dagegen die in Umsetzung dieser Vorschrift erlassene Baugenehmi-
gung: Der Bauherr B erhält die Erlaubnis, nach Maßgabe des Genehmigungsantrags die geplante 
bauliche Anlage zu errichten. 

(VerpackVO) – Dosenpfand-Regelung; vgl. hierzu Bundesverwaltungsgericht (BVerwG), Urteil v. 16.1.2003, 7 C 31.02. – 
Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwGE) 117, 322 (326).

6 H. Maurer. Allgemeines Verwaltungsrecht. 17. Aufl . München: Beck 2009, § 4 Rdn. 14; vgl. auch G. Jellinek. Gesetz und 
Verordnung. Tübingen: Mohr 1919 (unveränderter Neudruck der Ausgabe von 1887), S. 226 ff.

7 R. Thoma. Der Polizeibefehl im Badischen Recht, dargestellt auf rechtsvergleichender Grundlage. Tübingen: Mohr 1906.
8 Der Eingriffsbegriff wurde seinerzeit noch sehr eng verstanden, vgl. nur U. Ramsauer. Die faktischen Beeinträchtigungen 

des Eigentums. Duncker & Humblot: Berlin 1980, S. 130 ff.
9 Sog. Vorbehalt des Gesetzes, vgl. hierzu D. Ehlers. – H. U. Erichsen, D. Ehlers (Hrsg.). Allgemeines Verwaltungsrecht. 14. Aufl . 

Berlin: de Gruyter 2010, § 2 Rdn. 40. – DOI: http://dx.doi.org/10.1515/9783899498509.
10 Sog. Vorrang des Gesetzes, vgl. Ibid., § 2 Rdn. 39.
11 Zusammenfassende Darstellung bei M. Engert. Die historische Entwicklung des Rechtsinstituts Verwaltungsakt. Frankfurt 

a. Main: Lang 2002, S. 117 mit weiteren Nachweisen (m.w.N).
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2. Individuell-abstrakte Regelungen durch Verwaltungsakte

Eine Beschränkung exekutivischen Handelns auf individuell-konkrete Maßnahmen wird den Bedürfnissen 
der Praxis nicht gerecht.. Eine effektive Verwaltung muss beispielsweise Verfügungen erlassen können, die 
dauerhaft wirksam bleiben. Das gilt sowohl für Genehmigungen als auch für Verbotsverfügungen. Schon 
früh anerkannt war deshalb der Verwaltungsakt mit Dauerwirkung, der den Adressaten unter bestimmten 
Voraussetzungen dauerhaft etwas erlaubt, gebietet oder verbietet. 

Beispiele: Einem Gastwirt wird auf seinen Antrag hin der Betrieb einer Gaststätte (z.B. eines 
Restaurants) erlaubt. Diese Erlaubnis gilt vom Zeitpunkt der Bekanntgabe an solange, bis der Gast-
wirt den Betrieb der Gaststätte aufgibt. Wenn die Erlaubnis nicht ausnahmsweise befristet wird, gilt 
sie also für die Zukunft weiter. Es handelt sich um einen Dauer-VA. Gleiches gilt für Untersagungs-
verfügungen: Dem Kaufmann wird untersagt, selbständig ein Ladengeschäft zu betreiben, weil er 
sich als unzuverlässig erwiesen hat.*12 Dieses Verbot wirkt aber vom Zeitpunkt der Bekanntgabe 
des Verwaltungsakts dauerhaft, d.h. solange, bis es wieder aufgehoben wird. Auch Gebote mit Dau-
erwirkung sind nicht selten: Ein Steuerpfl ichtiger wird durch VA verpfl ichtet, jeweils zum Beginn 
eines jeden Monats Einkommensteuervorauszahlungen in einer bestimmten Höhe zu leisten. 

Mit den beschriebenen Maßnahmen werden zwar jeweils individuelle Einzelfallregelungen getroffen, also 
Regelungen gegenüber bestimmten einzelnen Adressaten. Da sie aber jeweils Dauercharakter haben, also 
die Rechte und Pfl ichten für einen bestimmten oder unbestimmten Zeitraum dauerhaft oder wiederkeh-
rend zu bestimmten festen Zeitpunkten festlegen, handelt es sich um individuell-abstrakte Regelungen. 
Derartige Regelungen wurden von Anfang an auch als Verwaltungsverfügungen (bzw. als Verwaltungsakte) 
anerkannt und als Mittel des Gesetzesvollzugs zugelassen. .*13 Für die Erfüllung des Einzelfallerfordernisses 
reicht hier der individuelle Bezug der Regelung auf einzelne bestimmte Personen. 

3. Generell-konkrete Regelungen

Unabhängig davon wurde in der Verwaltung aber auch die Notwendigkeit gesehen, anlassbezogen gegen-
über einer Vielzahl von Personen gleichzeitig eine etwa zur Gefahrenabwehr erforderliche Regelung zu 
treffen. In diesen Fällen wird die Regelung zwar als Reaktion auf einen konkreten Anlass, etwa eine kon-
krete Gefahrensituation, aber gegenüber einer Vielzahl von Personen getroffen. Steht die Zahl der von der 
Regelung betroffenen Personen bei Erlass der Verfügung namentlich fest, kann also von vornherein oder 
im Nachhinein festgestellt werden, wer zu dem Personenkreis gehört, der von der Anordnung betroffen ist, 
spricht man von nicht von Allgemein- sondern von Sammelverfügungen.

Beispiele: Eine Verfügung richtet sich „an alle Eigentümer einer bestimmten Straße”. Sie werden 
verpfl ichtet, ihre Grundstücke an das gerade errichtete Schmutzwassersiel anzuschließen. Oder: 
Durch Megaphon wird die Anordnung getroffen, dass alle im Stadion befi ndlichen Personen aufge-
fordert werden, das Stadion zu räumen. Hier handelt es sich jeweils um Verwaltungsakte.

Problematischer dagegen ist die Konstellation, in der eine Verfügung aus einem konkreten Anlass an eine 
im Erlasszeitpunkt noch unbestimmte Zahl von Personen gerichtet wird. In diesem Fall wird auf die Indi-
vidualität der Regelung praktisch verzichtet. Das Einzelfallerfordernis kann dann nur noch durch die Kon-
kretheit der Regelung erfüllt werden. Dies wurde als ausreichend angesehen, wenn der Anlass ein sehr kon-
kreter ist, der sich vor allem zeitlich auf eine bestimmte Situation begrenzen lässt.*14 Insoweit sah man die 
VA-Qualität noch als erfüllt an. Hierfür prägte Thoma später den Begriff der Allgemeinverfügung.*15 Dabei 
stellte sich allerdings die Frage, ob sich bei einem Verzicht auf die Bestimmtheit des Personen kreises noch 

12 Derartige Gewerbeuntersagungen können in Deutschland auf der Grundlage des § 35 Gewerbeordnung (GewO) erlassen 
werden.

13 Vgl. nur M. Ruffert. – H. U. Erichsen, D. Ehlers (Hrsg.) (Fn. 9), § 21 Rdn. 34 m.w.N.
14 Hierzu plastisch R. Thoma (Fn. 7), S. 65, der für die Rechtsverordnung verlangt, dass sie sich auf bestimmte „gedachte” 

Fallkonstellationen beziehen soll, während die Polizeiverfügung sich auf die Bekämpfung einer konkreten Gefahrensituation 
richtet.

15 Ibid., S. 356 ff. 
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eine Abgrenzung zum Bereich der abstrakt-generellen Regelungen durch Rechtsnormen fi nden lässt.*16 Es 
lassen sich praktisch keine generell-konkreten Regelungen denken, weil Regelungen, die eine unbestimmte 
Zahl von Personen erfassen, notwendigerweise nicht (ganz) konkret sein können, sondern stets zugleich 
eine unbestimmte Vielzahl von Fällen betreffen.*17 

4. Abstrakt-generelle Gesetze und Einzelfallgesetze 

Umgekehrt blieb es auch im Hinblick auf den Gesetzesbegriff nicht bei der systematisch begründeten, letzt-
lich aber auch machtpolitisch motivierten Beschränkung gesetzlicher Bestimmungen auf abstrakt-generelle 
Regelungen. Es zeigte sich, dass es nicht möglich war, die Kompetenz des Gesetzgebers zur Normsetzung 
allein aus systematischen Gründen auf abstrakt-generelle Regelungen zu beschränken. Ein vom Parlament 
in einem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren erlassenes Gesetz mit einem individuell-konkreten Inhalt 
bleibt doch ein Gesetz, jedenfalls im förmlichen Sinn. Ob der Gesetzgeber ein Gesetz mit einem individuell-
konkreten Inhalt erlassen darf, ist heute keine Frage der Handlungslehre mehr, sondern des übergeord-
neten Verfassungsrechts. Bereits zur Wende zum 20. Jahrhundert setzte sich die Auffassung durch, dass die 
Gesetzgebung nicht von vornherein auf abstrakt-generelle Regelungen beschränkt sei, sondern auch Ein-
zelfallgesetze erlassen werden können, also Gesetze, die sich auf bestimmte Personen oder einen bestimm-
baren Personenkreis beziehen,*18 soweit das materielle Verfassungsrecht das nicht ausschließt.

II. Wandlungen der Handlungsformenlehre
1. Stadium der logisch-systematischen Handlungsformenlehre

Die Entwicklung der Handlungsformenlehre in Deutschland war Folge der staatsrechtlichen Situation in 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die eine Abgrenzung der Kompetenzen von Volksvertretungen auf 
der einen und der monarchisch geprägten Exekutive auf der anderen Seite erforderte. Da sich die Kom-
petenzen der Volksvertretungen im Wesentlichen auf die Mitwirkung an der Gesetzgebung beschränkten, 
stand der Begriff des Gesetzes im Mittelpunkt. Ziel war die Entwicklung von Kriterien zur trennscharfen 
Abgrenzung der verschiedenen in der Praxis auftretenden Maßnahmen und eine die eindeutige Zuordnung 
zu einer der Kategorien der Handlungsformen. Die Handlungsformenlehre sollte ein Raster bereitstellen, 
das es ermöglichen sollte, administrative Maßnahmen nach begriffl ichen Kriterien und unabhängig von 
ihrem konkreten Regelungsinhalt einer einzigen Handlungskategorie zuzuordnen.*19 Dieses Ziel erklärt die 
erheblichen begriffl ichen und defi nitorischen Bemühungen der damaligen Zeit, in der es für die Verwal-
tung noch keine ordnenden Verfahrensgesetze gab. Die Lücke, die sich wegen des Fehlens gesetzlicher 
Regelungen auftat, wurde zu einem wesentlichen Teil von der in der Wissenschaft entwickelten Systematik 
und Rechtsdogmatik geschlossen. Dadurch entstand der Eindruck eines quasi-normativen Charakters der 
Systematik der Handlungsformen. 

2. Gesetzgeberische Bestimmung der Handlungsformen

Thoma*20 stellte als einer der ersten die These von der logisch-begriffl ichen Unterscheidbarkeit von Ver-
waltungsakt und Rechtsverordnung ernsthaft in Frage. Er ging von einer möglichen Parallelität beider 
Rechtsinstitute aus, weshalb – ganz im Sinn der modernen Handlungsformenlehre – der gesetzgeberischen 

16 Ibid., S. 52.
17 H. Maurer (Fn. 6), § 9 Rdn. 17.
18 S. die Entwicklung der Auffassung R. v. Ihering. Zweck im Recht. 1. Aufl . Leipzig: Breitkopf & Härtel 1877, S. 331; anders 

2. Aufl . 1884, S. 344; ferner E. Loening. Lehrbuch des deutschen Verwaltungsrechts. Leipzig: Breitkopf und Härtel 1884, 
S. 226; O. v. Sarwey. Allgemeines Verwaltungsrecht. Tübingen: Mohr 1884, S. 9; H. Rosin. Polizeiverordnung in Preußen. 
2. Aufl . 1895, S. 8.

19 Besonders plastisch D. Ehlers. – H. U. Erichsen, D. Ehlers (Hrsg.) (Fn. 9), § 2 Rdn. 35, wonach zwischen materiellen Gesetzen, 
die notwendigerweise einen abstrakt-generellen Inhalt haben, und formellen Gesetzen zu unterscheiden ist. 

20 R. Thoma (Fn. 7), S. 52 ff.
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Entscheidung über die Rechtsform maßgebliche Bedeutung zukommen müsse. Von manchen unbemerkt*21 
veränderten sich in Deutschland spätestens in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts Funktionen und 
Bedeutung der Handlungsformenlehre. Die Merkmale „abstrakt-generell” und individuell-konkret” traten 
als Kriterien der begriffl ichen Einordnung von Gesetzen, Rechtsverordnungen, Satzungen oder Verwal-
tungsakten in den Hintergrund; es kommt heute vielmehr darauf an, ob eine Regelung im parlamenta-
rischen Gesetzgebungsverfahren in der Form eines Gesetzes oder auf der Grundlage einer speziellen Ver-
ordnungsermächtigung in der Form einer Rechtsverordnung erlassen worden ist..*22 Ein Gesetz verliert 
danach seinen Rechtscharakter als Gesetz nicht deshalb, weil es keine abstrakt-generellen Regelungen oder 
weil es Regelungen nur für den Innenbereich der Verwaltung enthält. Gleiches gilt für Rechtsverordnungen 
und Satzungen. Inzwischen ist allgemein anerkannt, 

– dass der Gesetzgeber an die Kategorien der Handlungsformenlehre nicht gebunden ist, sondern die 
von ihm eingeführten Instrumente im Rahmen des jeweils beachtlichen Verfassungsrechts eigen-
mächtig zuordnen kann, 

– dass es keinen numerus clausus der Handlungsformen (mehr) gibt, sondern neben den klassischen 
weitere Handlungsformen sui generis existieren oder entwickelt werden können, 

– dass sich das Postulat trennscharfer logisch-systematischer Abgrenzung von Handlungsformen 
nicht aufrechterhalten lässt, weil in materieller Hinsicht Überschneidungen möglich sind. 

Mit der vom Gesetzgeber oder vom Verordnungsgeber implizit vorgenommenen Einordnung einer Maß-
nahme in eine der Kategorien der Handlungsformen werden die Weichen*23 für die dazugehörigen Rechts-
folgeregelungen gestellt: Ist entschieden, dass eine bestimmte Maßnahme als Verwaltungsakt anzusehen 
ist, dann folgt daraus regelmäßig automatisch, welche Verfahrensvorschriften einzuhalten waren, welche 
Verbindlichkeit sie hat und auf welche Weise Rechtsschutz gewährt werden kann. Auch für die Rechtsver-
ordnung gilt, dass ihr Erlass an bestimmte Vorschriften geknüpft ist, die eingehalten werden müssen, auch 
wenn im Fachrecht nicht selten darüber hinaus für bestimmte Rechtsverordnungen zusätzliche Anforde-
rungen an das Verfahren usw. gestellt werden können und müssen.

Beispiel: So enthält Art. 80 Abs. 1 Satz 3 GG das sog. Zitiergebot, wonach in einer Rechtsverord-
nung zwingend die Ermächtigungsgrundlage angegeben werden muss, auf welche die Rechtsver-
ordnung gestützt werden soll. Nach Art. 82 Abs. 1 Satz 2 GG werden Rechtsverordnungen von der 
Stelle, die sie erlässt, ausgefertigt und vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Regelung im Bun-
desgesetzblatte verkündet. Für Naturschutzverordnungen beispielsweise stellt das Landesrecht 
zusätzliche Anforderungen an das Verfahren auf, wie etwa ein Auslegungs- und Einwendungsver-
fahren (vgl. § 11 Hamburgisches Naturschutzgesetz). 

3. Keine Bindung des Gesetzgebers an die Kategorien 
der Handlungsformenlehre

Der Gesetzgeber ist heute bei der Bestimmung von administrativen Maßnahmen nicht an logisch-systema-
tische Kriterien oder an andere materielle Vorgaben der Rechtsformenlehre gebunden. Er kann – vorbe-
haltlich der unten behandelten verfassungsrechtlichen oder sonstigen höherrangigen Vorschriften – den 
von ihm vorgesehenen Maßnahmen vielmehr diejenige Handlungsform zuweisen, die er für die geeignete 
hält. Ob es sinnvoll ist, in diesem Zusammenhang bei Gesetzen, Rechtsverordnungen oder Satzungen, die 
nur einzelne Fälle regeln, von „nur formellen” Gesetzen, „nur formellen” Rechtsverordnungen oder „nur 

21 Auch bei H. Maurer (Fn. 6), § 9 Rdn. 21, fi ndet sich noch die Bemerkung, der Qualifi zierung von Maßnahmen als Hoheitsakte 
sui generis stehe entgegen, dass das geltende Recht nur bestimmte Rechtsformen zur Verfügung stelle. Siehe dagegen bereits 
R. Thoma (Fn. 7), S. 375.

22 Heute allgemeine Auffassung, vgl. BVerwG, Urteil v. 30.6.2005, 7 C 26/04. – BVerwGE 124, 47 (50); VGH Mannheim, Urteil 
v. 12.8.2004, 6 S 1126/04. – Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht – Rechtsprechungsreport (NVwZ-RR) 2005, 243; VG 
Karlsruhe, Beschluss v. 18.10.2004, 10 K 2205/04. – NVwZ 2005, 112; VG Würzburg, Urteil v. 9.11.2004, 4 K 04.948. – NVwZ 
2005, 471; U. Stelkens. – P. Stelkens, H. J. Bonk, M. Sachs (Hrsg.). Verwaltungsverfahrensgesetz. München: Beck 2014, § 35 
Rdn. 18; A. Emmerich-Fritsche. Kritische Thesen zur Legaldefi nition des Verwaltungsakts. – NVwZ 2006, S. 762.

23 Von einer Speicherfunktion spricht E. Schmidt-Aßmann. Das allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee. 3. Aufl . Berlin: 
Springer 2006, S. 298.
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formellen” Satzungen zu sprechen,*24 erscheint zweifelhaft, weil daraus weder für die Einordnung noch 
für die Frage der Verfassungsmäßigkeit irgendetwas folgt. Maßgebend für das anwendbare Verfahrensrecht, 
die Anfechtbarkeit und die Verbindlichkeit ist nicht, ob die Regelungen abstrakt-genereller oder individuell-
konkreter Natur sind, sondern ob sie „als” Gesetz, Rechtsverordnung, Satzung, also in der für diese Rechts-
normen maßgeblichen Form von den hierfür zuständigen Gremien bzw. Personen erlassen worden sind. 

Wenn die Bestimmung der Handlungsformen keine Frage der logisch-systematischen Einordnung, son-
dern dem Gesetzgeber überlassen ist, führt das allerdings zu einem gewissen Verlust von Systemgerech-
tigkeit. Dies zeigt sich etwa im Bereich des Planungsrechts, wenn sich neue Planungsinstrumente nicht 
zuordnen lassen.

Beispiele: Der Bebauungsplan ist nach § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung (in Hamburg nach dem 
Bauleitplanfeststellungsgesetz*25 als Rechtsverordnung) zu behandeln, obwohl es sich in systema-
tischer Hinsicht ebenso gut um einen Verwaltungsakt in Form einer Allgemeinverfügung handeln 
könnte, wie das etwa bei den Planfeststellungsbeschlüssen (§§ 72 ff. VwVfG) der Fall ist.*26 Raum-
ordnungspläne sind in einigen Bundesländern als Rechtsverordnungen ausgestaltet, in anderen 
dagegen als Normen ohne generelle*27 Außenwirkung. Die Ausweisung von Wasserschutzgebieten 
(§ 51 Abs. 1 Satz 1 WHG) erfolgt durch Rechtsverordnung; bei Schutzgebieten des Naturschutzrechts 
ist es nach § 22 Abs. 2 BNatSchG Sache des Landesgesetzgebers, über die Form und  Verfahren der 
Ausweisung zu entscheiden.*28

4. Verfassungsrechtliche Grenzen bei der Wahl der Handlungsform 

a) Verfassungsrechtliche Funktionenordnung

Der Gesetzgeber muss bei der Bestimmung der Handlungsform allerdings darauf achten, dass höherran-
giges Recht, insbesondere Verfassungsrecht, nicht verletzt wird. Hierzu gehört zunächst die verfassungs-
rechtliche Funktionenordnung, die sich aus dem Gewaltenteilungskonzept der Verfassung ergibt.*29 Hierzu 
führt das Bundesverfassungsgericht in einem Fall, in dem der Gesetzgeber die Planung des Abschnitts einer 
Eisenbahnlinie unmittelbar durch ein Gesetz vorgenommen hatte, aus:*30 

„Im freiheitlich-demokratischen System des Grundgesetzes fällt dem Parlament als Legislative die ver-
fassungsrechtliche Aufgabe der Normsetzung zu. Nur das Parlament besitzt hierfür die demokratische Legi-
timation (vgl. BVerfGE 34, 52 (59); 49, 89 (124 ff.); 68, 1 (87)). Der Exekutive obliegt die Regierung und 
die Verwaltung (BVerfGE 30, 1 (28)). Zu ihren Aufgaben gehört die Vollziehung von Gesetzen im Einzelfall, 
wie sich bereits aus der Bezeichnung „vollziehende Gewalt” in Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG ergibt (vgl. auch 
BVerfGE 83, 60 (72); 93, 37 (67))”. 

Nach diesen allgemeinen Formulierungen gelangt das Gericht aber gleichwohl zur Zulässigkeit dieser 
einzelfallbezogenen Planungsentscheidung über die Eisenbahntrasse. Wörtlich heißt es weiter: 

„Dem Grundgesetz kann nicht entnommen werden, dass es von einem Gesetzesbegriff ausgeht, der 
nur generelle Regelungen zulässt. Dies bestätigen sowohl Art. 19 Abs. 1 Satz 1 GG, der Einzelfallgesetze 
nicht generell, sondern nur in seinem Gewährleistungsbereich ausschließt, als auch Art. 14 Abs. 3 Satz 
2 GG, der dem Gesetzgeber ausdrücklich die Möglichkeit der Enteignung durch Gesetz eröffnet. Mit der 

24 So etwa D. Ehlers. – Erichsen, D. Ehlers (Hrsg.) (Fn. 9), § 2 Rdn. 35 m.w.N.; H. Pünder. Die exekutive Normsetzung in den 
Vereinigten Staaten von Amerika und in der Bundesrepublik Deutschland. Berlin: Duncker & Humblot 1995, Kap. 1 S. 32 
Fn. 86 m.w.N.

25 Gesetz über die Feststellung von Bauleitplänen und ihre Sicherung (Bauleitplanfeststellungsgesetz) in der Fassung vom 
30.11.1999. – Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt 1999, S. 271.

26 F. O. Kopp, U. Ramsauer (Fn. 2), § 72 Rdn. 10.
27 Zur Außenwirkung von Raumordnungsplänen im Rahmen von § 35 Abs. 3 Satz 3 Baugesetzbuch s. näher S. Mitschang, 

O. Reidt. – U. Battis, M. Krautzberger, R.-P. Löhr (Hrsg.). Baugesetzbuch. 12. Aufl . München: Beck 2014, § 35 Rdn. 124.
28 Regelmäßig handelt es sich um Rechtsverordnungen, nur in Nordrhein-Westfalen handelt es sich um Satzungen. 
29 Zum Gewaltenteilungskonzept des GG siehe näher U. Ramsauer. – E. Stein u.a. (Hrsg.). Kommentar zum Grundgesetz für 

die Bundesrepublik Deutschland. 3. Aufl . Neuwied: Luchterhand (Losebl.-Ausg.), Art. 80 (2001) Rdn. 10 ff.
30 Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Beschluss v. 17.7.1996, 2 BvF 2/93, Südumfahrung Stendal. – Entscheidungen des 

Bundesverfassungsgerichtes (BVerfGE) 95, 1 (15 ff.).
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Planung eines einzelnen Vorhabens greift der Gesetzgeber mithin nicht notwendig in die Funktion ein, die 
die  Verfassung der vollziehenden Gewalt oder der Rechtsprechung vorbehalten hat.”

b) Das Verbot von Einzelfallgesetzen

Unabhängig davon, wie man Art. 19 Abs. 1 Satz 1 GG zu verstehen hat, ergibt sich aus der Vorschrift schon 
ihrem Wortlaut nach kein allgemeines Verbot von Einzelfallgesetzen. Vielmehr heißt es dieser Verfassungs-
norm wörtlich: 

„Soweit … ein Grundrecht durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes eingeschränkt werden kann, 
muss dies allgemein und nicht nur für den Einzelfall gelten.”

Danach werden „Einzelfallgesetze” nur im grundrechtlichen Gewährleistungsbereich ausgeschlossen. 
Außerdem wird der Begriff des Einzelfallgesetzes sehr eng verstanden. Ein unzulässiges Einzelfallgesetz 
liegt danach nicht schon dann vor, wenn das Gesetz nur einen oder wenige Anwendungsfälle hat. Vielmehr 
wird das Verbot des Einzelfallgesetzes lediglich als Ausprägung des Verbots einer sachlich nicht gerechtfer-
tigten Ungleichbehandlung angesehen. Insoweit folgt aus der weitgehend akzeptierten Rechtsprechung des 
BVerfG,*31 dass die Formulierung „muss dies allgemein und nicht nur für den Einzelfall gelten” lediglich 
eine willkürliche Einzelfallgesetzgebung ausschließen soll. Insoweit handelt es sich um eine Ausprägung 
des allgemeinen Gleichheitssatzes nach Art. 3 Abs. 1 GG. Gibt es sachliche Gründe dafür, in einem Gesetz 
nur einen einzigen Fall zu regeln, dann liegt kein Verstoß gegen Art. 19 Abs. 1 Satz 1 GG vor. Dies gilt konse-
quenterweise nicht nur für das Parlamentsgesetz, sondern auch für Rechtsverordnungen,*32 die sich ja auf 
eine entsprechende gesetzliche Ermächtigung stützen müssen, die Inhalt, Zweck und Ausmaß der Ermäch-
tigung hinreichend bestimmt.

Auch Art. 14 Abs. 3 Satz 2 GG kann als Beleg herangezogen werden, der dem Gesetzgeber ausdrücklich 
die Möglichkeit der Enteignung durch Gesetz eröffnet. Von dieser Möglichkeit darf der Gesetzgeber nach 
der Rechtsprechung des BVerfG*33 zwar nur unter engen Voraussetzungen Gebrauch machen, er wird aber 
nicht durch die Handlungsformenlehre daran gehindert. Vor dem Hintergrund der normativen Handlungs-
formenlehre sind die beiden hier interessierenden Handlungsformen – Allgemeinverfügung und Rechts-
verordnung – zunächst voneinander getrennt daraufhin zu untersuchen, welche Kriterien erfüllt sein müs-
sen, damit man jeweils getroffene Regelungen der einen oder anderen Handlungskategorie zuordnen kann. 

5. Handlungsformen sui generis

Wenn der Gesetzgeber bzw. die erlassende Behörde die Rechtsform nicht ausdrücklich durch entspre-
chende Bezeichnung bestimmt hat und sich aus der Wahl des Verfahrens auch keine Rückschlüsse auf 
die vom Urheber beabsichtigte Rechtsform ziehen lassen, scheidet eine Zuordnung nach formellen Krite-
rien ausnahmsweise aus. Dann erst werden die in der Rechtsdogmatik entwickelten materiellen Abgren-
zungskriterien relevant. Man wird dann versuchen, die vom Gesetzgeber vorgesehene Maßnahme einer der 
klassischen Handlungsformen zuzuordnen. Auch dann ist aber denkbar, dass es sich um Hoheitsakte sui 
 generis handelt, die sich keiner der geregelten Handlungstypen zwanglos zuordnen lassen. 

Beispiele: Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarifverträgen gem. § 5 TVG (BVerfGE 44, 
322 (338); 80, 355 (364)); teilweise die Regionalpläne des Raumordnungsrechts (vgl. BVerwGE 
120, 87 (96)).

31 BVerfG, Urteil v. 7.5.1969, 2 BvL 15/67, lex Rheinstahl. – BVerfGE 25, 371 (399); B. Remmert. – T. Maunz, G. Dürig (Fn. 35), 
Art. 19 Rdn. 17 ff.; ferner D. Krausnick. Grundfälle zu Art. 19 I und II GG. – Juristische Schulung 2007, S. 991, 994 ff.

32 H. Pünder (Fn. 32), S. 32 Fn. 86; H. Maurer (Fn. 6), § 13 Rdn. 14; T. v. Danwitz. Die Gestaltungsfreiheit des Verordnungs-
gebers. Berlin: Duncker & Humblot 1989, S. 193.

33 BVerfG, Beschluss v. 10.5.1977, 1 BvR 514/68 und 1 BvR 323/69, Hamburger U-Bahn. – BVerfGE 45, 297 (330) ff.; BVerfG, 
Urteil v. 18.12.1968, 1 BvR 638/64 u.a., Hamburger Deichordnungsgesetz. – BVerfGE 24, 367 (396 ff.).
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Es ist verfassungsrechtlich nicht zwingend geboten, in solchen Fällen die Maßnahmen einer der klassischen 
Handlungsformen zuzuordnen. Es gibt keinen numerus clausus der Handlungsformen.*34 Lässt sich ein 
Handlungstypus keiner der klassischen Handlungsformen zuordnen, kommt auch eine Einordnung als 
Handlungsform „sui generis” in Betracht. Allerdings muss bei Hoheitsakten sui generis jeweils entschie-
den werden, welche Regeln hinsichtlich des Verfahrens, der Verbindlichkeit und der Anfechtbarkeit gelten 
sollen. Diese Aufgabe muss ggfs. die Rechtsprechung übernehmen. 

Beispiele: So hat die Rechtsprechung die Möglichkeit einer Normenkontrolle von Flächennut-
zungsplänen mit Konzentrationsfl ächen angenommen, obwohl es sich bei den Flächennutzungs-
plänen regulär nicht um Satzungen oder Rechtsverordnungen handelt (BVerwGE 128, 382 (384); 
117, 287 (292); 118, 217 (225)). Gleiches gilt auch für die Festlegung von Ziele der Raumordnung 
(§ 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG) in solchen Raumordnungsplänen, die nach der landesrechtlichen Ausgestal-
tung der Raumordnungsplanung keine Rechtsverordnungen sind. 

III. Die Allgemeinverfügung
1. Die gesetzliche Defi nition der Allgemeinverfügung

Als Allgemeinverfügung bezeichnet § 35 Satz 2 VwVfG einen Verwaltungsakt, 

„der sich entweder an einen nach allgemeinen Kriterien bestimmten oder bestimmbaren Personen-
kreis richtet (personale Allgemeinverfügung) oder die öffentlich-rechtliche Eigenschaft einer Sache 
bzw. ihre Benutzung durch die Allgemeinheit betrifft (dingliche Allgemeinverfügung).” 

Damit muss die Allgemeinverfügung zunächst sämtliche Tatbestandsmerkmale eines Verwaltungsakts 
(§ 35 Satz 1 VwVfG) erfüllen und dann in Bezug auf den Einzelfall den Modifi zierungen des § 35 Satz 2 
VwVfG genügen. Dabei geht es um eine Modifi zierung im Hinblick auf die von der Verfügung betroffenen 
Adressaten, bei denen es sich um Personenmehrheiten handelt, die zwar bestimmbar sein muss, aber 
im Zeitpunkt des Erlasses noch nicht individuell feststeht. Diese Modifi zierungen werfen sowohl in der 
ersten Alternative (personale Allgemeinverfügung) als auch in der zweiten (dingliche Allgemeinverfügung) 
Abgrenzungsprobleme auf, weil insoweit brauchbare Kriterien zur Begrenzung ihres Anwendungsbereichs 
gesucht werden müssen. Da die Verwaltungsbehörden nur im Rahmen gesetzlicher Ermächtigungen (Dele-
gation oder Autonomie) zum Erlass von Rechtsnormen berechtigt sind, dürfen sie aus verfassungsrecht-
lichen Gründen nicht mit Hilfe des Instruments der Allgemeinverfügung abstrakt-generelle Normsetzung 
betreiben.*35 

a) Personale Allgemeinverfügung

Als personale Allgemeinverfügung lässt sich nach der gesetzlichen Defi nition eine (konkrete) hoheitliche 
Regelung einer Verwaltungsbehörde mit Außenwirkung bezeichnen, die sich an eine nach allgemeinen Kri-
terien bestimmbare Personenmehrheit richtet und insoweit genereller Natur ist. Dass der Personenkreis 
bestimmbar sein muss, unterscheidet die personale Allgemeinverfügung nicht prinzipiell von einer Rechts-
norm, die sich jedenfalls typischerweise auch an einen unbestimmten, aber bestimmbaren Adressatenkreises 
richtet. Was den sachlich-inhaltlichen Anknüpfungspunkt anlangt, wird aber weiterhin die Regelung eines 
Einzelfalls verlangt, d.h. die personale Allgemeinverfügung muss gegenüber dem betroffenen Personen-
kreis eine konkrete Regelung treffen. Konkret ist die Regelung dann, wenn sie von den verpfl ichteten Per-
sonen in einer konkreten Situation ein konkretes Verhalten (Tun, Dulden oder Unterlassen) verlangt. Die 
Abgrenzung von hinreichend konkreten von abstrakten Pfl ichten kann Schwierigkeite machen,weil sie sich 
typischerweise nicht auf einen ganz konkreten „Augenblick” beziehen, also einen bestimmten Zeitpunkt 

34 H. J. Wolff u.a. Verwaltungsrecht I. 12. Aufl . München: Beck 2007, § 44 Rdn. 11 ff.; P. Krause. Rechtsformen des Verwal-
tungshandelns. Berlin: Duncker & Humblot 1974, S. 235; W. Hoffmann-Riem. Tendenzen in der Verwaltungsrechtsentwick-
lung. – Die Öffentliche Verwaltung 1997, S. 433. 

35 F. O. Kopp, U. Ramsauer (Fn. 2), § 35 Rdn. 121; U. Stelkens. – P. Stelkens, H. J. Bonk, M. Sachs (Hrsg.) (Fn. 25), § 35 
Rdn. 283.
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(dann wäre der Personenkreis nämlich bestimmt), sondern auf einen zwar konkreten Anlass, der sich in der 
Lebenswirklichkeit über einen gewissen Zeitraum hinziehen kann und damit eine Tendenz zur abstrakten 
Regelung aufweist. Schon die Beispiele bei Thoma belegen dies, wenn der Anlass für eine konkrete Rege-
lung etwa das Auftreten eines Schädlings in den Weinbergen oder der Ausbruch einer Tierseuche in einem 
bestimmten Gebiet ist. Aber auch die in neuerer Zeit aufgetretenen Fallkonstellationen zeigen dies deutlich: 

Beispiele: Die Aufl ösung einer Versammlung*36 durch eine per Megaphon bekanntgegebene 
Verfügung, die akustisch nicht von allen Teilnehmern zur Kenntnis genommen werden kann, gilt 
auch für diejenigen, die erst zu einem späteren Zeitpunkt dazu stoßen und erst später Kenntnis 
erhalten. Das über den Rundfunk bekannt gegebene Verbot, in einem bestimmten räumlichen Ein-
zugsbereich Endiviensalat zu verkaufen, gilt für den vorhandenen Salat nicht nur im Augenblick 
der Bekanntgabe, sondern auch für einen begrenzten weiteren Zeitraum (BVerwGE 12, 87 (89)). 
Für die Dauer einer bestimmten Veranstaltung wird ein Versammlungsverbot erlassen;*37 
Angehörigen einer „Drogenszene” gegenüber wird ein polizeilicher Platzverweis, verbunden mit 
einem zeitlich befristeten Betretensverbot erlassen (VGH Mannheim NVwZ-RR 1997, 225; NVwZ 
2003, 115). Der Erlass eines allgemeinen Fahrverbots wegen Nebels oder aus anderen Gefahren-
gründen wird ebenfalls als Allgemeinverfügung einzustufen sein.*38 Problematisch dagegen die 
Verlängerung der Ladenöffnungszeiten in Hannover für die Dauer der Weltausstellung durch All-
gemeinverfügung (nach VG Hannover NVwZ-RR 2001, 307, 309 zulässig).

Um in diesen Fällen noch von einer Verfügung im (konkreten) Einzelfall sprechen zu können, wird man 
einen zeitlich und räumlich begrenzten Bereich und einen Anlass verlangen müssen, der den Geltungsbe-
reich der Verfügung in beiderlei Hinsicht angemessen begrenzt.*39 Die Konkretheit der Maßnahme ergibt 
sich im ersten Beispielsfall aus der Versammlung als eines einzelnen Vorgangs, im zweiten Beispielsfall aus 
der räumlich und zeitlich konkret aufgetretenen Seuchengefahr. Lässt man den konkreten Anlass in diesen 
Fällen ausreichen, dann ist es unschädlich, dass die Allgemeinverfügung über einen gewissen Zeitraum in 
für die einzelnen Betroffenen letztlich doch unterschiedlichen Lebenssituationen Wirkungen auslöst. 

Unabhängig von der Frage, ob derartige Allgemeinverfügungen noch hinreichend einzelfallbezogen 
und damit als Allgemeinverfügung zulässig sind, steht außer Frage, dass in den genannten Fällen auch 
eine Rechtsverordnung erlassen werden dürfte, wenn hierfür die erforderliche gesetzliche Ermächtigungs-
grundlage zur Verfügung stünde.*40 Ob in diesen Fallkonstellationen eine Allgemeinverfügung erlassen 
werden darf, mag im Hinblick auf die Regelung in § 35 Satz 2 VwVfG zweifelhaft sein. Der Gesetzgeber 
ist indessen nicht gehindert, ebenso wie bei der Rechtsverordnung auch den Bereich der Allgemeinver-
fügung auszudehnen,*41 solange damit nicht gegen verfassungsrechtliche Vorgaben, insbesondere gegen 
das Gewaltenteilungskonzept des Grundgesetzes verstoßen wird.

b) Die dingliche Allgemeinverfügung 

Als vergleichsweise weniger problematisch erweisen sich die dinglichen Allgemeinverfügungen, bei denen 
es um hoheitliche Verfügungen von Verwaltungsbehörden geht, mit denen die öffentlich-rechtliche Eigen-
schaft einer Sache festgelegt, geändert oder aufgehoben wird oder mit denen die Benutzung einer Sache 
durch die Allgemeinheit geregelt wird.*42 

36 M. Fehling, B. Kastner, R. Störmer (Hrsg.). Verwaltungsrecht. 3. Aufl . Baden-Baden: Nomos 2013, § 35 Rdn. 120 mit dem 
Hinweis darauf, dass der Personenkreis in diesen Fällen im Erlasszeitpunkt noch nicht bestimmbar ist. 

37 OVG Greifswald, Beschluss v. 31.5.2007, 3 M 53/07. – NordÖR 2007, 290; OVG Lüneburg, Beschluss v. 6.11.2004, 11 ME 
322/04. – NordÖR 2008, 414 (auch in: NVwZ-RR 2005, 820).

38 A. Schmehl, A. Karthaus. Die Verkehrsbeschränkungen bei Ozonsmog nach §§ 40a–40e BImSchG. – NVwZ 1995, S. 1171; 
U. Stelkens. – P. Stelkens, H. J. Bonk, M. Sachs (Hrsg.) (Fn. 25), § 35 Rdn. 287.

39 Zur räumlich-zeitlichen Begrenzung siehe U. Stelkens. – P. Stelkens, H. J. Bonk, M. Sachs (Hrsg.) (Fn. 25), § 35 Rdn. 284; 
auf das Kriterium der Geltungsdauer stellt auch Maurer (Fn. 6), § 9 Rdn. 19, ab.

40 Beispiel § 7 Abs. 2 Tierseuchengesetz (TierseuchenG), wonach das zuständige Ministerium bei Gefahr im Verzuge Rechts-
verordnungen zur Seuchenbekämpfung ohne vorherige Zustimmung des Bundesrates erlassen kann. Vergleichbare Rechte 
zum Erlass von Rechtsverordnungen haben die Landesregierungen nach § 7c TierseuchenG. Die Erklärung zum Schutzgebiet 
nach § 17a TierseuchenG erfolgt nach dem Gesetz dagegen durch Allgemeinverfügung. 

41 So etwa bei der Schutzgebietserklärung in § 17a TierseuchenG. 
42 Ausführlich G.-H. Gornig. Die sachbezogene hoheitliche Maßnahme. Berlin: Duncker & Humblot 1985, S. 56.
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aa) Festlegungen der öffentlichen Eigenschaft einer Sache

Durch Allgemeinverfügung lassen sich auf gesetzlicher Grundlage*43 bewegliche und unbewegliche Sachen 
dem Gemeingebrauch oder auch dem Verwaltungsgebrauch widmen. Dabei geht es vor allem um die Mög-
lichkeit, öffentliche Straßen und Wege nach den Straßen- und Wegegesetzen des Bundes und der Länder 
dem Gemeingebrauch zu widmen (vgl. § 2 FStrG), d.h. sie zu einer öffentlichen Sache werden zu lassen, sie 
einzustufen und umzustufen usw. Darüber hinaus kommt eine Widmung durch Allgemeinverfügung aber 
auch bei anderen Sachen in Betracht, etwa bei Wasserfl ächen, Parkanlangen usw. Durch die Widmung 
wird in diesen Fällen unmittelbar das Recht der Allgemeinheit oder einer bestimmten Personengruppe 
begründet, die öffentliche Sache im Rahmen der durch die Widmung defi nierten Zweckbestimmung der 
Sache zu nutzen. Teilweise werden auch Organisationsakte, die sich auf die Zweckbestimmung öffentlicher 
Einrichtungen beziehen, als Allgemeinverfügungen eingestuft.*44 Häufi ger ist indessen wohl der Erlass von 
Organisationsregelungen durch Rechtsverordnungen oder Satzungen.

bb) Regelung der Benutzung einer Sache durch die Allgemeinheit

Die dritte Alternative des § 35 Satz 2 VwVfG betrifft Verwaltungsakte, durch welche die Benutzung einer 
(in der Regel unbeweglichen) Sache durch die Allgemeinheit geregelt wird. Erfasst werden auch Fälle, in 
denen eine Benutzung nur durch einzelne Personengruppen, also nur Teile der Allgemeinheit, vorgesehen 
wird. Ähnlich wie bei der Festlegung von öffentlichen Eigenschaften von Sachen wird eine unbestimmte, aber 
bestimmbare Zahl von Personen, nämlich die jeweiligen Nutzer der Sache, von der Regelung betroffen, wobei 
sich die Konkretheit der Regelung aus der Beschränkung der Regelung auf eine bestimmte Sache ergibt. 

Beispiele: In den meisten Fällen handelt es sich um Benutzungsregelungen für kommunale Ein-
richtungen wie etwa Museen, Schwimmbäder, Bibliotheken, Kindergärten und andere Einrich-
tungen der Daseinsvorsorge.*45 

Es steht den Kommunen frei, derartige Regelungen nicht durch Allgemeinverfügung, sondern durch eine 
kommunale Satzung, also durch eine Rechtsnorm zu treffen. Viele Gemeinden erlassen Benutzungsord-
nungen für ihre kommunalen Einrichtungen tatsächlich nicht durch Allgemeinverfügungen, sondern durch 
gemeindliche Satzung (Benutzungssatzung).*46 

Die Regelung der Benutzung einer Sache durch die Allgemeinheit erfordert aber in jedem Fall eine 
gesetzliche bzw. eine rechtliche Grundlage, unabhängig davon, ob sie durch eine Allgemeinverfügung oder 
durch eine Rechtsverordnung oder Satzung erfolgt. Die Ermächtigung zum Erlass von Benutzungssat-
zungen folgt aus der gemeindlichen Satzungsautonomie, wonach die Gemeinde berechtigt ist, die Benut-
zung der von ihr betriebenen Einrichtungen durch Satzungen zu regeln.*47 Die Ermächtigung zum Erlass 
von Benutzungsregelungen durch Allgemeinverfügungen soll aus dem Gedanken des Hausrechts bzw. der 
Anstaltsgewalt folgen.*48 Als Ermächtigung reichen Satzungsgewalt, Hausrecht und Anstaltsgewalt aller-
dings nur aus, soweit es um gemeindliche Einrichtungen der Daseinsvorsorge geht, nicht im Hinblick auf 
Einrichtungen mit Zwangscharakter. Nicht ausreichend sind Hausrecht und Anstaltsgewalt, soweit es um 
die Regelungen im Bereich des Strafvollzugs geht. Insoweit ist eine spezielle gesetzliche Ermächtigung 
erforderlich, weil es hier nicht um Daseinsvorsorge im Bereich der Selbstverwaltung geht, sondern um 
Eingriffsverwaltung und Gefahrenabwehr.*49 

43 Umstritten war die Möglichkeit, öffentliche Sachen im Verwaltungsgebrauch auch ohne gesetzliche Grundlage zu widmen 
(so noch VG Köln, Urteil v. 20.3.1991, 8 K 4501/89. – NJW 1991, 2584; a.A. aber OVG Münster, Urteil v. 25.2.1993, 20 
A 1289/91, Hamburger Stadtsiegel. – NJW 1993, 2635).

44 So etwa U. Stelkens. – P. Stelkens, H. J. Bonk, M. Sachs (Hrsg.) (Fn. 25), § 35 Rdn. 324 m.w.N. 
45 Weitere Beispiele bei F. O. Kopp, U. Ramsauer (Fn. 2), § 35 Rdn. 167.
46 C. Schäfer. Benutzungsregelungen gemeindlicher Einrichtungen. Frankfurt a. Main: Lang 1986; U. Stelkens. – P. Stelkens, 

H. J. Bonk, M. Sachs (Hrsg.) (Fn. 25), § 35 Rdn. 328; F. O. Kopp, U. Ramsauer (Fn. 2), § 35 Rdn. 167.
47 H. C. Röhl. – F. Schoch (Hrsg.). Besonderes Verwaltungsrecht. 15. Aufl . Berlin: de Gruyter 2013 – DOI: http://dx.doi.

org/10.1515/9783110321425; M. Oerder. Grenzen der kommunalen Satzungsautonomie. – NJW 1990, S. 2104.
48 Zur umstrittenen Herleitung der Anstaltsgewalt aus dem Gewohnheitsrecht K. Lange. Die öffentlich-rechtliche Anstalt. – 

Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer (44) 1986, S. 182 m.w.N. auch zu dem Problem der 
Grundrechtseingriffe.

49 Vgl. E. Gurlit. – H. U. Erichsen, D. Ehlers (Hrsg.) (Fn. 9), § 35 Rdn. 35.
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2. Die Rechtsfolgen der Einordnung als Allgemeinverfügung

Für die Allgemeinverfügung gelten sämtliche auch sonst für Verwaltungsakte maßgeblichen Regelungen 
über Verfahren, Verbindlichkeit und Anfechtbarkeit. Das bedeutet, dass die Allgemeinverfügung grund-
sätzlich im Rahmen des regulären – formlosen - Verwaltungsverfahrens erlassen wird, dass sie mit ihrer 
Bekanntgabe (§ 41 VwVfG) unabhängig von ihrer Rechtmäßigkeit Verbindlichkeit (§ 43 VwVfG) erlangt und 
dass sie mit Widerspruch (§ 68 VwGO) und Anfechtungsklage (§ 42 Abs. 1 VwGO) vor dem Verwaltungs-
gericht angefochten werden kann. Für das Verfahren gelten allerdings drei wesentliche Modifi zierungen: 

– Nach § 28 Abs. 2 Nr. 4 VwVfG kann von einer Anhörung abgesehen werden, wenn sie nach den 
Umständen des Einzelfalls nicht geboten ist. Insoweit kommt es auf den Inhalt der Allgemeinver-
fügung und die Umstände an, unter denen sie erlassen werden soll.*50

– Nach § 41 Abs. 3 Satz 2 VwVfG darf eine Allgemeinverfügung öffentlich bekannt gegeben werden, 
wenn eine Bekanntgabe an die Beteiligten untunlich ist. Dies wird wegen der typischerweise unbe-
stimmten Anzahl von betroffenen Personen in der Regel der Fall sein. 

– Nach § 39 Abs. 2 Nr. 5 VwVfG bedarf es im Falle einer öffentlichen Bekanntgabe der Allgemeinver-
fügung keiner Begründung. 

Für Verkehrszeichen, die in Deutschland als Allgemeinverfügungen angesehen werden, gelten im Hinblick 
auf Bekanntgabe und Anfechtbarkeit besondere Regelungen. So werden Verkehrszeichen mit dem Aufstel-
len an Ort und Stelle öffentlich, d.h. gegenüber allen Verkehrsteilnehmern bekannt gegeben, wenn sie für 
die Verkehrsteilnehmer sichtbar sind (Sichtbarkeitsprinzip). Sie können von jedem Verkehrsteilnehmer 
angefochten werden, für den das Verkehrszeichen in einer konkreten Situation Wirksamkeit entfaltet. 

IV. Die Rechtsverordnung
1. Formen exekutiver Normsetzung

In Deutschland haben sich im Wesentlichen drei Formen exekutiver Normsetzung herausgebildet: Die 
Rechtsverordnung, die Satzung und die Verwaltungsvorschrift. Dies schließt nicht aus, dass es – etwa im 
Bereich der Planung – auch noch weitere Formen exekutiver Normsetzung „sui generis” geben kann, die 
sich keiner der drei Grundformen zuordnen lassen. Die Rechtsverordnung ist verfassungsrechtlich in 
Art. 80 GG bzw. in den entsprechenden (weitgehend gleichlautenden) Vorschriften der Verfassungen der 
Länder klar umrissen. Bei dem Erlass von Rechtsverordnungen handelt sich um Normsetzung kraft gesetz-
licher Delegation: Erforderlich ist eine nach Inhalt, Zweck und Ausmaß genau umschriebene gesetzliche 
Ermächtigung von Regierung oder einzelnen Mitgliedern derselben zum Erlass der Rechtsverordnung. 
Obwohl sie in der Hierarchie der Rechtsnormen unter den Gesetzen stehen, sind Rechtsverordnungen 
Gesetze im materiellen Sinn; ihre Verbindlichkeit entspricht den förmlichen Gesetzen. 

Beispiele: Zu den praktisch wichtigsten Rechtsverordnungen gehören in Deutschland die Stra-
ßenverkehrsordnung (StVO), erlassen auf der Grundlage von §§ 5b, 6 StVG, die Baunutzungsver-
ordnung, erlassen auf der Grundlage von § 9a BauGB, sowie die diversen Rechtsverordnungen zur 
Ausführung des BImSchG.

Satzungen werden von unterstaatlichen Körperschaften des öffentlichen Rechts (Kommunen, Sozialver-
sicherungsträger, berufsständische Kammern) im Rahmen ihrer Selbstverwaltung kraft Autonomie erlas-
sen: Erforderlich ist hier die Einräumung oder Übertragung von Satzungsautonomie im Rahmen einer 
öffentlich-rechtlichen Selbstverwaltung. Satzungen enthalten i.d.R. Rechtsnormen im materiellen Sinn, 
die allerdings nur für die der Selbstverwaltung unterworfenen Personen verbindlich sind. Sie müssen sich 
inhaltlich aber innerhalb der Grenzen gültiger Gesetze und Rechtsverordnungen halten. 

Beispiele: Gebühren- und Beitragssatzungen, Satzungen über die Benutzung öffentlicher Einrich-
tungen, Bebauungspläne der Gemeinden nach § 10 BauGB.

50 Insoweit ist durchaus ein strenger Maßstab geboten, vgl. F. O. Kopp, U. Ramsauer (Fn. 2), § 28 Rdn. 50; D. Kallerhoff. – 
P. Stelkens, H. J. Bonk, M. Sachs (Hrsg.) (Fn. 25), § 28 Rdn. 58. 
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Verwaltungsvorschriften werden entweder innerhalb von Behörden zur Regelung der innerbehörd-
lichen Tätigkeit oder von übergeordneten Behörden gegenüber den untergeordneten Behörden erlassen. Es 
handelt sich um Normsetzung kraft Hierarchie im Binnenbereich der Verwaltung: Übergeordnete Behör-
den oder Stellen innerhalb von Behörden können, soweit ihr Direktionsrecht reicht, den untergeordneten 
gegenüber Verwaltungsvorschriften erlassen. Bei diesen handelt es sich regelmäßig nicht um Rechts-
normen im materiellen Sinn, weil sie nur für die nachgeordneten Behörden und nachgeordnete Mitarbeiter 
verbindlich sind, regelmäßig aber nicht für den Bürger und die Gerichte.*51 

2. Begriffsmerkmale der Rechtsverordnung 

a) Formelle Voraussetzungen

Als Rechtsverordnungen lassen sich nach deutschem Verfassungsrecht solche Rechtsnormen bezeichnen, 
die auf der Grundlage einer parlamentsgesetzlichen Ermächtigung und unter ausdrücklicher Ausnutzung 
dieser Ermächtigung von einem Adressaten der Ermächtigung erlassen werden (Art. 80 Abs. 1 Satz 1 GG). 
Die Rechtsnorm muss also erstens von einem ermächtigten Adressaten stammen, zweitens erkennen lassen, 
dass sie auf der Grundlage einer gesetzlichen Verordnungsermächtigung*52 erlassen wird, drittens ausge-
fertigt und viertens ordnungsgemäß verkündet werden. Da die Angabe der Rechtsgrundlage Wirksamkeits-
voraussetzung für die Rechtsverordnung ist (sog. Zitiergebot, s. unten), ist in der Praxis sichergestellt, dass 
sich aus der Rechtsverordnung selbst mit hinreichender Sicherheit ergibt, dass eine Rechtsnorm in Form 
einer Rechtsverordnung erlassen werden sollte. Weitere Hinweise darauf, dass eine Rechtsver ordnung 
erlassen werden sollte, ergeben sich aus der Ausfertigung und der Verkündung (vgl. Art. 82 Abs. 2 GG).

b) Materielle Voraussetzungen

Auf den materiellen Regelungsinhalt der Rechtsnorm kommt es für die Qualifi zierung als Rechtsverord-
nung grundsätzlich nicht an, wenn in formeller Hinsicht die Voraussetzungen einer Rechtsverordnung vor-
liegen.*53 Es ist also nicht erforderlich, dass die Rechtsnorm die Kriterien erfüllt, nach denen herkömmlich 
über das Vorliegen eines Gesetzes im materiellen Sinn entschieden wird. Wenn sich die Rechtsnorm auf 
eine gesetzliche Ermächtigung zum Erlass einer Rechtsverordnung stützt, dann ist sie als Rechtsverord-
nung auch dann zu qualifi zieren, wenn und insoweit als sie lediglich Regelungen für den staatlichen Bin-
nenbereich enthält. Es ist also möglich, dass eine Rechtsverordnung lediglich Fragen regelt, für die auch 
eine Verwaltungsvorschrift ausreichend wäre, sofern sie für sich eine gesetzliche Ermächtigung zum Erlass 
der Regelungen in Anspruch nimmt.

Die rechtliche Einordnung einer Vorschrift als Rechtsverordnung wird auch nicht dadurch berührt, 
dass sie keinen abstrakt-generellen Inhalt hat, sondern ganz oder teilweise Regelungen mit individuell-
abstrakten oder sogar individuell-konkreten Regelungen trifft. Ein derartiger Inhalt mag hinsichtlich der 
Rechtmäßigkeit Fragen aufwerfen (s. unten), ändert aber nichts an der Rechtsqualität, sofern es sich um 
einen Fall der Normsetzung auf einer gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage handelt.

3. Verfassungsrechtliche Grenzen für den Erlass 
von Rechtsverordnungen 

Dass es sich bei einer Rechtsvorschrift begriffl ich um eine Rechtsverordnung handelt, bedeutet noch 
nicht, dass sie auch rechtmäßig und wirksam ist. Hierfür müssen sämtliche formellen Voraussetzungen 
erfüllt sein; in materieller Hinsicht darf kein Verstoß gegen höherrangiges Recht vorliegen. Anders als bei 

51 Zu den wenigen Ausnahmen, in denen eine begrenzte Außenwirkung von Verwaltungsvorschriften angenommen wird, s. 
J. Ziekow. – H. Sodan, J. Ziekow (Hrsg.). Verwaltungsgerichtsordnung. 3. Aufl . Baden-Baden: Nomos 2010, § 47 Rdn. 124 ff.

52 Da es teilweise auch Ermächtigungen zum Erlass von Verwaltungsvorschriften gibt (vgl. z.B. § 48 BimSchG), ist es von 
entscheidender Bedeutung, dass das Gesetz gerade zum Erlass von Rechtsverordnungen ermächtigt. 

53 Allg. Meinung, vgl. nur U. Stelkens. – P. Stelkens, H. J. Bonk, M. Sachs (Hrsg.) (Fn. 25), § 35 Rdn. 18 m.w.N.; teilweise wird 
allerdings unkritisch bei Defi nitionsversuchen allein auf den materiellen Gehalt abgestellt, was zu Missverständnissen führen 
kann, wie z.B. bei S. Schnelle. Eine Fehlerfolgenlehre für Rechtsverordnungen. München: Vahlen 2007, S. 4.
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Verwaltungsakten kennt das deutsche Recht grundsätzlich keine Bestandskraft rechtswidriger Rechtsver-
ordnungen. Es gilt vielmehr – jedenfalls im Grundsatz – das sog. Nichtigkeitsdogma: Wenn eine Rechtsver-
ordnung gegen höherrangiges Recht verstößt, ist sie grundsätzlich nichtig.*54 Allerdings kennt die Rechts-
ordnung inzwischen diverse Fälle, in denen formelle und materielle Fehler von Rechtsverordnungen geheilt 
oder sogar unbeachtlich sein können. Hierfür bedarf es aber stets besonderer gesetzlicher Regelungen, 
die – im Einklang mit Verfassungsrecht – Ausnahmen vom Nichtigkeitsgrundsatz statuieren. 

a) Formelle Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen 

Der Erlass auf Grundlage einer besonderen gesetzlichen Ermächtigung ist nicht nur begriffl iches Merkmal 
von Rechtsverordnungen, sondern auch Rechtmäßigkeits- und Wirksamkeitsvoraussetzung. Jede Rechts-
verordnung bedarf einer gesetzlichen Grundlage, in der Inhalt, Zweck und Ausmaß der Ermächtigung hin-
reichend genau bestimmt sind (vgl. Art. 80 Abs. 1 Satz 2 GG). Anderenfalls ist sie – jedenfalls im Grund-
satz – nichtig und kann keine Rechtswirkungen erzeugen. 

Wegen der besonderen Bedeutung der Ermächtigung ist Voraussetzung für die Geltung einer Rechts-
verordnung, dass sie die Ermächtigungsgrundlage ausdrücklich nennt (Zitiergebot, Art. 80 Abs. 1 Satz 3 
GG). Eine Rechtsverordnung, in der die gesetzliche Ermächtigung nicht angegeben wird, ist nichtig.*55 
Hinzu kommt, dass nach deutschem Verfassungsrecht der Kreis der Delegatare, also derjenigen Behör-
den oder Gremien, die zum Erlass einer Rechtsverordnung ermächtigt werden dürfen, begrenzt ist. Nach 
Art. 80 Abs. 1 Satz 1 GG dürfen in Bundesgesetzen nur die Bundesregierung, die Bundesminister oder die 
Landesregierungen ermächtigt werden. Allerdings sieht die Verfassung in Art. 80 Abs. 1 Satz 4 GG die Mög-
lichkeit einer Subdelegation, also einer Weiterübertragung der Ermächtigung auf andere Stellen, vor. Eine 
Weiterübertragung bedarf allerdings einer entsprechenden Zulassung im ermächtigenden Gesetz und des 
Erlasses einer Delegationsverordnung, mit der die Ermächtigung weiterübertragen wird. 

Schließlich muss das für den Erlass der Rechtsverordnung vorgeschriebene Verfahren eingehalten 
worden sein. Die Verfassung selbst sieht eine Beteiligung der (betroffenen) Öffentlichkeit zwar nicht vor; 
die gesetzliche Ermächtigung kann aber Vorgaben für das Verfahren zum Erlass einer Rechtsverordnung 
machen.*56 In jedem Fall muss ein Beschluss der zum Erlass der Rechtsverordnung ermächtigten Stelle 
gefasst werden. Ferner muss die Rechtsverordnung ausgefertigt und nach Maßgabe der einschlägigen 
 Vorschriften verkündet werden (Art. 82 Abs. 1 Satz 2 GG).

b) Materielle Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen

Rechtsverordnungen dürfen nicht gegen höherrangiges Recht verstoßen. Sie müssen damit nicht nur der 
gesetzlichen Ermächtigung entsprechen, sondern grundsätzlich auch dem gesamten sonstigen einschlä-
gigen Gesetzesrecht, der Verfassung und ggfs. dem Unionsrecht. Im Folgenden werden nur einige typische 
verfassungsrechtliche Fragen behandelt. 

aa) Verbot von Einzelfallregelungen? 

Grundsätzlich können durch Rechtsverordnung auch Einzelfallregelungen getroffen werden. Insoweit gel-
ten dieselben Grundsätze, wie sie oben für Parlamentsgesetze dargestellt worden sind. Art. 19 Abs. 1 Satz 1 
GG verbietet zwar grundrechtseinschränkende Regelungen, die „nur für den Einzelfall gelten”. Damit wer-
den nach deutschem Verfassungsrecht aber abstrakt-generelle Regelungen nicht ausgeschlossen, die einen 
so engen Anwendungsbereich haben, dass sie de facto nur auf wenige Personen oder sogar nur auf eine 
einzige Person zur Anwendung kommen. Bei derartigen Regelungen kommt es darauf an, ob darin ein Ver-
stoß gegen das Gebot der Gleichbehandlung liegt, ob also die von der Rechtsverordnung erfassten Personen 

54 Allg. Meinung, s. nur H. Bethge. – T. Maunz u.a. (Hrsg.). Bundesverfassungsgerichtsgesetz. München: Beck (Losebl.-Ausg.), 
§ 78 (41. EGL, 2013) Rdn. 7.

55 Allg. Meinung und ständige Rechtsprechung, vgl. nur BVerfG, Urteil v. 6.7.1999, 2 BvF 3/90. – BVerfGE 101, 1 (41).
56 So geschehen z.B. in § 43 BimSchG (Anhörung der beteiligten Kreise) oder in §§ 1, 3 des Hamburgischen Bauleitplanfest-

stellungsgesetzes (Öffentlichkeitsbeteiligung). Ebenso nach Landesrecht für den Erlass von Schutzgebietsverordnungen nach 
dem Bundesnaturschutzgesetz.
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ohne rechtfertigenden Grund einer besonderen Regelung unterworfen werden.*57 Es ist deshalb grund-
sätzlich möglich, bei Vorliegen sachlicher Gründe Regelungen zu treffen, die de facto nur auf  bestimmte 
Personen zur Anwendung kommen, auch wenn sie namentlich bekannt sein sollten. Das bedeutet, dass 
Einzelfallregelungen in Gesetzen oder Rechtsverordnungen rechtfertigungsbedürftig sind im Hinblick auf 

– die Vereinbarkeit mit dem Gleichheitssatz (Art.  3 Abs. 1 GG), 
– die Vereinbarkeit mit der Rechtsschutzgarantie (Art. 19 Abs. 4 GG),
– ggfs. die Vereinbarkeit mit Art. 14 Abs. 3 GG,
– allgemeine Grundsätze der Gewaltenteilung (Art. 20 Abs. 1 GG). 

Von besonderer Bedeutung ist dabei die Frage, ob mit einer Einzelfallregelung in einem Gesetz oder einer 
Rechtsverordnung der Rechtsschutz des Betroffenen ohne rechtfertigenden Grund beschränkt wird. Dabei 
ist nämlich stets zu berücksichtigen, dass der Rechtsschutz gegen Verwaltungsakte und Allgemeinverfügen 
durch die Klage vor den Verwaltungsgerichten regelmäßig einfacher erreichbar ist als der unmittelbare 
Rechtsschutz gegen Rechtsverordnungen. 

Beispiel: So hat das BVerfG*58 eine Straßenplanung durch ein Parlamentsgesetz zugelassen, weil 
nach der Wiedervereinigung ein gesteigertes Bedürfnis für eine rasche Verbesserung der Straßen-
infrastruktur bestanden habe.

bb) Parlamentsvorbehalt, Art. 80 Abs. 1 Satz 2 GG

Zu den Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen für Rechtsverordnungen gehört außerdem die Einhaltung des 
Parlamentsvorbehalts, wonach bestimmte besonders wichtige Regelungen nur durch ein Parlamentsgesetz 
geregelt werden dürfen. Dies ist in Deutschland Ausdruck der sog. Wesentlichkeitslehre des BVerfG,*59 
wonach das Parlament wichtige Fragen nicht an den Verordnungsgeber delegieren darf sondern selbst 
entscheiden muss. Es ist allerdings zweifelhaft, ob damit über Art. 80 Abs. 1 Satz 2 GG hinausgehende 
 Anforderungen gestellt werden.*60 

cc) Berücksichtigung eines Verwaltungsvorbehalts? 

Teilweise wird gefordert, dass im Zuge der Normsetzung durch Gesetz- und Verordnungsgeber auch auf 
einen Verwaltungsvorbehalt Rücksicht genommen werden müsse, also auf einen Bereich, der nur der Rege-
lung durch die Exekutiver zugänglich sei. Diese Auffassung hat sich allerdings in Deutschland zu Recht 
nicht durchgesetzt. Einen der Verwaltung vorbehaltenen eigenen gewissermaßen gesetzesfreien Bereich 
gibt es grundsätzlich nicht. 

IV. Fazit
1.  Die Handlungsformenlehre bindet den Gesetzgeber bei der Wahl der gesetzlich vorgesehenen Hand-

lungsformen grundsätzlich nicht. Es steht dem Gesetzgeber vielmehr grundsätzlich frei, ob er Rege-
lungen durch Rechtsverordnung oder durch andere Handlungsformen zulassen will. Insoweit ergeben 
sich Bindungen nur durch höherrangiges Recht, insbesondere durch Verfassungsrecht. 

2.  Die Allgemeinverfügung ist ein Verwaltungsakt, der sich auf einen Personenkreist bezieht, der bei sei-
nem Erlass noch nicht feststeht. Da Verwaltungsakte nach dem verfassungsrechtlichen Konzept der 
Gewaltenteilung grundsätzlich nicht abstrakt-genereller Natur sein dürfen, ist der Erlass von Allge-
meinverfügungen auf konkrete, d.h. bei Erlass bereits vorliegende Anlässe oder bestehende Sachen 
beschränkt. 

57 Allg. Meinung und seit BVerfG, Urteil v. 7.5.1969, 2 BvL 15/67, lex Rheinstahl. – BVerfGE 25, 371 (399) ständige Rechts-
prechung. 

58 BVerfG, Beschluss v. 17.7.1996, 2 BvF 2/93, Südumfahrung Stendal. – BVerfGE 95, 1.
59 S.o. Fn. 35.
60 U. Ramsauer. – E. Stein, E. Denninger, W. Hoffmann-Riem (Fn. 33), Art. 80 (2001) Rdn. 16, 59.
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3.  Eine Allgemeinverfügung ist als Sonderform des Verwaltungsakts grundsätzlich zulässig, wenn der 
Gesetzgeber eine Ermächtigung für den Erlass von Verwaltungsakten vorsieht. Sie darf sich auf einen 
unbestimmten, aber bestimmbaren Kreis von Personen beziehen, soweit dies nach Lage der Dinge 
erforderlich ist, um den erforderlichen Regelungszweck zu erreichen. Für sie gelten im Hinblick auf 
Anhörung, Begründung und Bekanntgabe besondere Regelungen. 

4.  Eine Rechtsverordnung ist eine Rechtsnorm, die sich auf eine gesetzliche Verordnungsermächtigung 
stützt. Dies ist nach deutschem Recht im Normalfall bereits daran erkennbar, dass sie die gesetzliche 
Ermächtigung ausdrücklich bezeichnet (sog. Zitiergebot). Sie muss im Übrigen in der für Rechtsverord-
nungen vorgeschriebenen Weise veröffentlicht worden sein. Eine Rechtsverordnung setzt begriffl ich 
nicht voraus, dass die getroffenen Regelungen abstrakt-genereller Natur sind und dass gegenüber dem 
Bürger materielles Recht gesetzt wird.

5.  Die Rechtsverordnung ist nach deutschem Verfassungsrecht nicht zwingend auf abstrakt-generelle 
Regelungen beschränkt; sie darf vielmehr auch konkrete Regelungen enthalten. Individuelle Rege-
lungen, die Rechte und Pfl ichten namentlich bezeichneter Personen regeln, sind grundsätzlich nicht 
zulässig. Verfassungsrechtlich zulässig können aber generell formulierte Regelungen sein, die tatsäch-
lich nur auf wenige individualisierbare Betroffene zur Anwendung kommen. 

6.  Rechtsverordnungen sind begriffl ich auch Bereichen möglich, in denen Regelungen auch durch Allge-
meinverfügungen getroffen werden können. Für die Frage, ob Regelungen durch Rechtsverordnung 
oder Verwaltungsakt (Allgemeinverfügung) getroffen werden können, ist die gesetzliche Grundlage 
maßgeblich, die allerdings an höherrangigem Recht, insbesondere am Verfassungsrecht gemessen 
werden muss. Hier spielt auch die Frage eine Rolle, ob durch die Wahl der Rechtsverordnung als 
 Regelungaform der Rechtsschutz der Betroffenen unzumutbar erschwert wird. 


